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10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Bronnzell Südwest“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda 

„Bronnzell Südwest“ 

 

Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der Behörden eigegangenen Anregungen und Bedenken 

 

 

Die frühzeitige Beteiligung zum Bauleitplanverfahren fand in der Zeit  

vom 20.10.2021 bis 19.11.2021 statt. Die Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange wurden mit 

Schreiben vom 12.10.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 

Im Zuge der Beteiligung haben 35 Träger öffentlicher Belange keine Stellungnahme 

abgegeben. Weitere 20 Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme ohne 

Anregungen oder Bedenken abgegeben. Die hier aufgeführten Hinweise wurden zur 

Kenntnis genommen und bei Bedarf an die zuständigen Dienststellen weitergeleitet. 

 

Die folgenden Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen Bedenken und/oder 
Anregungen vorgebracht. Diese wurden abgewogen und gemäß der beiliegenden Abwägung 
berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt und bei Bedarf an die zuständigen Dienststellen 
weitergeleitet. 

• Handwerkskammer Kassel 

• Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement 

• Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 21 Regionalplanung, Bau- und Wohnungswesen, 

Wirtschaft 

• Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.2 Grundwasserschutz, Wasserversorgung, 

Altlasten, Bodenschutz 

 

Von den beteiligten Natur- und Umweltschutzverbänden wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit ist im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eine Stellungnahme mit 

Bedenken eingegangen. Die Bedenken wurden gemäß der beiliegenden Tabelle abgewogen. 
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Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange  

mit Bedenken und/oder Anregungen 

 

 

• Handwerkskammer Kassel 

 

• Hessen Mobil (erste Stellungnahme) 

• Hessen Mobil (zweite Stellungnahme) 

 

• Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 21 Regionalplanung, Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft 

 

• Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.2 Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz 
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Stellungnahme – Handwerkskammer Kassel Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sachverhalt: 
Die Handwerkskammer Kassel meldet immissionsschutzrechtliche Bedenken gegen die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets im Anschluss an den Betrieb Alfred Wende an 
und regt die Ansiedlung von Gewerbebetriebe anstelle von Wohnbebauung an. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Änderungsgebiet umfasst eine Fläche von rund 3,18 ha. Die bisher als Fläche für die 
Landwirtschaft und gemischte Baufläche ausgewiesene Fläche soll künftig als 

Wohnbaufläche, als öffentliche Grünfläche, als Fläche für die Landwirtschaft, die als Fläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft umgrenzt wird, sowie zu einem kleinen Teil als Verkehrsfläche dargestellt 
werden. 
 
Im Rahmen des parallel laufenden Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan wurde ein 
Gutachterbüro mit der Erstellung einer schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Hierbei 
wurden die Lärmimmissionen aus dem angrenzenden Bahnverkehr, Straßenverkehr und 
Gewerbebetrieb begutachtet. Durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der 
Lärmimmissionen im Plangebiet, ist die Ansiedlung eines Wohngebiets im Plangebiet aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht möglich. 
 
Die ausschließliche Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Plangebiet und die damit 
verbundene Ausweisung als Gewerbegebiet wird städtebaulich als nicht sinnvoll erachtet, 
da dies dem dörflichen Charakter von Bronnzell vor allem im Eingangsbereich der 
Ortschaft entgegenwirken würde und die Ausweisung eines Gewerbegebiets neben einem 
Wohngebiet planungsrechtlich als kritisch erachtet wird. Einzelne nicht störende 
Gewerbebetriebe sind in Allgemeinen Wohngebieten sowie in Mischgebieten zulässig. 
Zudem soll mit der Aufstellung des Bebauungsplans ein Beitrag zur Schaffung der in Fulda 
dringend benötigten Wohnbaufläche geleistet werden. 
Die Stadt Fulda ist stets bemüht geeignete Flächen für wachsende Gewerbebetriebe in 
Gewerbegebieten bereitzustellen. Hier können sich florierende Gewerbebetriebe außerhalb 
der dörflichen Zwänge von Misch- oder Dorfgebieten entfalten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Da die Bedenken einer zu hohen Lärmbelastung für das geplante Wohngebiet durch die 
beauftragte schalltechnische Untersuchung widerlegt wurden und im Plangebiet dringend 
benötigter Wohnraum geschaffen werden soll, wird am bisherigen Plan zur Festsetzung 
eines Allgemeinen Wohngebiets festgehalten. 
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Erste Stellungnahme – Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Dies ist die erste von zwei Stellungnahmen von Hessen Mobil.] 
 
Sachverhalt: 
Hessen Mobil weist auf die Bauverbotszonen sowie die Vorrangregelung an Landesstraßen 
hin. Die vorliegende Planung widerspricht durch die geplante Bebauung und Erschließung 
in Form eines Kreisverkehrs diesen Vorgaben. Ebenso wird auf die Möglichkeit zur 
Verlegung der OD-Grenze hingewiesen, wodurch die zuvor genannten Regelungen nicht 
mehr zur Anwendung kommen würden. 
Des Weiteren empfiehlt Hessen Mobil eine gemeinsame Abstimmung, da die 
Voraussetzungen zur Verschiebung der OD-Grenze hier nicht vorliegen. 
 
Im Zuge der Abwägung der vorgebrachten Bedenken dieser Stellungnahme wurde mit 
Hessen Mobil Kontakt aufgenommen, um Lösungsmöglichkeiten für den vorgebrachten 
Konflikt zu erörtern. Nach gemeinsamer Abstimmung wurde durch Hessen Mobil eine neue 
Stellungnahme eingereicht, die diese Stellungnahme ersetzen soll. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Seite 5 
10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Bronnzell Südwest“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seite 6 
10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Bronnzell Südwest“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seite 7 
10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Bronnzell Südwest“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

Zweite Stellungnahme – Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
[Dies ist die zweite von zwei Stellungnahmen von Hessen Mobil.] 
 
Sachverhalt: 
Im Zuge der Abwägung der vorgebrachten Bedenken der alten Stellungnahme wurde mit 
Hessen Mobil Kontakt aufgenommen, um Lösungsmöglichkeiten für den vorgebrachten 
Konflikt zu erörtern. Nach gemeinsamer Abstimmung wurde durch Hessen Mobil diese 
neue Stellungnahme eingereicht, die die alte Stellungnahme ersetzen soll. 
 
Auf Grundlage der Darstellung im Flächennutzungsplan, in der beidseitig der Bronnzeller 
Straße Bauflächen ausgewiesen sind, befürwortet Hessen Mobil die Erweiterung der 
Bronnzeller Ortschaft und die damit einhergehende Umgestaltung des Straßenraums der  
L 3307 im Bereich des Plangebiets zu einer innerörtlichen Straße. Hessen Mobil stimmt 
dem dargestellten Entwurf unter den aufgeführten Voraussetzungen zu. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle hier aufgeführten Auflagen sind nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens zur 
Änderung des Flächennutzungsplans. Diese werden in der Abwägung zur parallel 
laufenden Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Fulda, Stadtteil Bronnzell Nr. 11 
„Südwest“ behandelt. 
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Beschlussvorschlag: 
Ein Beschlussvorschlag ist nicht notwendig, da die aufgeführten Auflagen nicht Bestandteil 
des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans sind. 
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Stellungnahme – Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 21 Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sachverhalt: 
Das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 21 regt an auf eine zweite Zufahrt zum 
Neubaugebiet von der Bronnzeller Straße zu Gunsten eines besseren Verkehrsflusses zu 
verzichten. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vereinbarkeit der Planung mit den Vorgaben des Regionalplans wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung zu einer Änderung der Erschließung des Plangebiets ist nicht Bestandteil des 
Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans. Diese Anregung wird in 
der Abwägung zur parallel laufenden Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Fulda, 
Stadtteil Bronnzell Nr. 11 „Südwest“ behandelt. 
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Beschlussvorschlag: 
Ein Beschlussvorschlag ist nicht notwendig, da die angeregte geänderte Erschließung des 
Plangebiets nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplans ist. 
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Stellungnahme – Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.2 Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sachverhalt: 
Das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.2 weist auf die Lage des Plangebiets in der 
Wasserschutzzone III A und auf einen Widerspruch in der Begründung zur Änderung des 
Flächennutzungsplans hin. Des Weiteren wird angeregt Formulierungen zum 
nachsorgenden Bodenschutz und zum Oberbodenschutz in den Plan bei der parallel 
laufenden Aufstellung des Bebauungsplans aufzunehmen und den Umweltbericht um eine 
gesonderte bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung zu ergänzen. 
 
 
Abwägung: 
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Die aufgeführte WSG-ID wird in die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans 
aufgenommen. 
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Die Ausführung in der Begründung bezüglich positiver Auswirkungen durch die Änderung 
des Flächennutzungsplans sind korrekt. Hierbei wird die bisherige Ausweisung mit der 
neuen Ausweisung im Flächennutzungsplan verglichen. Zum einen ist die für das künftige 
Wohngebiet und die Hauptverkehrsstraße ausgewiesene Fläche ca. 0,12 ha kleiner als die 
aktuell dargestellte gemischte Baufläche. Hinzu kommt eine reduzierte Grundflächenzahl 
von max. 0,4 für Wohngebiete im Vergleich zu einer Grundflächenzahl von max. 0,6 für 
gemischte Bauflächen. Beide Umstände führen dazu, dass die mögliche 
Gesamtversiegelung im Änderungsgebiet im Gegensatz zur aktuell dargestellten 
Ausweisung reduziert wird. Zum besseren Verständnis wird der entsprechende Absatz in 
der Begründung umformuliert. 
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Die Untere Wasserbehörde wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung dieses 
Bauleitplanverfahrens bereits beteiligt. 
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Die Anregung zur Formulierung einer textlichen Festsetzung zum nachsorgenden 
Bodenschutz ist nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplans. Diese Anregung wird in der Abwägung zur parallel laufenden 
Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Fulda, Stadtteil Bronnzell Nr. 11 „Südwest“ 
behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zu fehlenden Inhalten in der Begründung des Bebauungsplans ist nicht 
Bestandteil des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans. Dieser 
Hinweis wird in der Abwägung zur parallel laufenden Aufstellung des Bebauungsplans der 
Stadt Fulda, Stadtteil Bronnzell Nr. 11 „Südwest“ behandelt. 
 

Die Anregung zur Formulierung einer textlichen Festsetzung zum vorsorgenden 
Bodenschutz ist nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplans. Diese Anregung wird in der Abwägung zur parallel laufenden 
Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Fulda, Stadtteil Bronnzell Nr. 11 „Südwest“ 
behandelt. 
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Die Anregung zu einer bodenfunktionalen Kompensationsbetrachtung ist nicht Bestandteil 
des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans. Diese Anregung wird 
in der Abwägung zur parallel laufenden Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Fulda, 
Stadtteil Bronnzell Nr. 11 „Südwest“ behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ergänzung der WSG-ID wird in die Begründung aufgenommen. 
Weitere Beschlüsse sind nicht notwendig, da die übrigen vorgebrachten Anregungen nicht 
Bestandteil des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans sind. 
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Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 

 

 

 

•  im Auftrag 
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Stellungnahme – , im Auftrag  Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sachverhalt: 
Die Kanzlei  meldet im Auftrag ihres Mandanten,  

 immissionsschutzrechtliche Bedenkengegen die geplante Ausweisung eines 
Allgemeinen Wohngebiets an und sieht die Belange der  nicht 
ausreichend berücksichtigt. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seite 19 
10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Bronnzell Südwest“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Änderungsgebiet soll künftig als Wohnbaufläche, als öffentliche Grünfläche, als Fläche 
für die Landwirtschaft, die als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft umgrenzt wird, sowie zu einem kleinen Teil 
als Verkehrsfläche dargestellt werden. Die Unterscheidung verschiedener Wohngebiete 
wird im Bebauungsplan vorgenommen, der in einem parallelen Bauleitplanverfahren 
aufgestellt wird. 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des parallel laufenden Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan wurde ein 
Gutachterbüro mit der Erstellung einer schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Neben 
dem Straßenverkehr und dem Schienenverkehr wurde auch die unmittelbare Nähe zur 
Firma Alfred Wende in der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt und die durch 
den Gewerbebetrieb verursachte Lärmimmission auf das Plangebiet untersucht. Aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht ist bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Reduzierung der Lärmimmissionen die Ausweisung eines Allgemeines Wohngebiets im 
Plangebiet zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Fulda aus dem Jahr 2014 ist das 
Plangebiet als gemischte Baufläche und Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
Hieraus wird deutlich, dass eine Siedlungsentwicklung in diesem Bereich angestrebt wird. 
Nach eingehender Beschäftigung mit dem Plangebiet und der Erstellung des Entwurfs für 
den Bebauungsplan, soll der Flächennutzungsplan entsprechend angepasst werden. Die 
Fläche der Firma Alfred Wende bleibt weiterhin gemischte Baufläche, in der neben der 
Wohnnutzung auch Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, zulässig 
sind. Die Ausweisung einer Wohnbaufläche neben einer gemischten Baufläche stellt 
planungsrechtlich keinen Konflikt dar. 
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Bei der im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan beauftragten 
schalltechnischen Untersuchung wurde neben dem Straßenverkehr und Schienenverkehr 
auch die direkte Nähe zur Firma Alfred Wende berücksichtigt. Das beauftragte 
Gutachterbüro kam zu dem Ergebnis, dass der Betriebslärm bei Einhaltung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen zu keinem Konflikt 
mit der geplanten Wohnnutzung führt. 
 
Die Genehmigung der Firma Alfred Wende erfolgte als nicht störender Gewerbebetrieb 
direkt angrenzend zur bestehenden Wohnbebauung in Ortslage. Insofern rückt durch die 
geplante Ausweisung einer Wohnbaufläche die Wohnbebauung gegenüber der 
Bestandssituation nicht näher an den Betrieb heran. 
Da die Firma Alfred Wende Bestandteil des Siedlungskörpers von Bronnzell ist, ist die 
Begrifflichkeit der “Siedlung“ hier zutreffend. 
 
 
Die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan beauftragte 
schalltechnische Untersuchung beinhaltet Untersuchungen zu den Immissionen aus dem 
Schienenverkehr, dem Straßenverkehr und der angrenzenden Firma Alfred Wende. Die 
schalltechnische Untersuchung wurde nach fachlichen und rechtlichen Vorgaben erstellt. 
Hiernach ist bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung der 
Lärmimmissionen die Ansiedlung eines Wohngebiets im Plangebiet des Bebauungsplans 
und damit die Ausweisung einer Wohnbaufläche im Änderungsgebiet aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht möglich. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Da die vorgebrachten Bedenken einer zu geringen Beachtung der benachbarten Firma 
Alfred Wende und einer zu hohen Lärmbelastung für das geplante Wohngebiet durch die 
im parallel laufenden Bauleitplanverfahren zum Bebauungsplan beauftragte 
schalltechnische Untersuchung widerlegt wurden, wird am bisherigen Plan zur Ausweisung 
einer Wohnbaufläche festgehalten. 
 
 
 


